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i MAGISTRAT  DER  FREISTADT  RUST

ST  ADT  MIT  EIGENEM  ST  ATUT
A-7071 RUST, CONRADPLATZ  1, TEL. 02685/202-O  TELEFAX:  02685/202-12

Zahl:  PE-2025-1247-002169 Rust,  am 17.12.2025

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Freistadt Rust vom  17. Dezember 2025 über  die  Einhebung  einer

Kanalbenützungsgebühr.

Auf  Grund der §§ 10, ll  und 12 des Kanalabgabegesetzes, LGB1. Nr. 41/1984, in der geltenden

Fassung, sowie des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausg1eichsgesetzes  2024 - FAG 2024, BGBl.  I Nr.

168/2023  i.d.g.F.,  wird  verordnet:

§1

Allgemeines

Zur  Deckung  der Betriebs-  und  Instandhaltungskosten  der Kanalisationsanlage  und  zur  teilweisen

Deckung  der  Errichtungskosten  werden  nacl'i  den Bestimmungen  des dritten  Abschnittes  des Kanal-

abgabegesetzes  Kanalbenützungsgebühren  erhoben.

§2

Gebührensatz

Die Höhe der jährlichen  Kana1benützungsgebühr  ergibt  sich  aus der Suinme  der Gebühr  nach  der

Berechnungsfläche  und  der  Gebühr  nach  dem  Wasserverbrauch.

(1 ) Gebühr  nach  der  Berechnungsfläche:

a) Die  Kanalbenützungsgebühr  nach  der  Berechnungsfläche  beträgt  € 1,16  je m2 der  Berechnungs-
fläche.

b) Die  Berechnungsfläche  wird  in der  Weise  ermittelt,  dass die Hälfte  der  bebauten  Fläche  mit  der

um eins erhöhten  Zahl der an die öffentliche  Kanalisationsanlage  angesclilossenen  Geschosse

multipliziert  und das Produkt  um 15 v.H.  der unverbauten  Fläche  verinehrt  wird.  Als  unverbaute

Fläche gelten die dem gleichen  Grundstückseigenfümer  gehörigen,  an die  verbaute  Fläche  unmittel-

bar anschließenden Flächen, höchstens  jedoch  bis zu einem  Ausmaß  von  500 m2. Den  unverbauten

Flächen gleichzuhalten  sind auch jene  Flächen,  auf  denen  Bauten  stehen,  die nach dem Bgld.

Kana1ansch1ussgesetz  1989,  LGBl.  Nr.  27/1990,  nicht  der  Anschlusspflicht  unterliegen.

c) Für  Campingplätze,  Mobilheimplätze  und  Sonderbetriebe  wird  die Berecl'inungsfläche  nach  den

Bestü'nmungen  des Fg 5 Absatz  2 des Bgld.  Kana1abgabegesetzes,  LGB1.  Nr.  41/1984  in  der  geltenden

Fassung  en'nittelt.

(2)  Gebühr  nach  dem  Wasserverbrauch:

a) Die Kana1benützungsgebühr  nach dem  Wasserverbrauch  wird  mit  €  1,98  pro  m3 des

Wasserbezuges  festgesetzt.  Für  den Wasserverbrauch  ist  die  in dem  Abgabenjahr  vorangegangenen

Jahr  erstellte  Wasserverbrauchsliste  des Wasser1eitungsverbandes  Nördl.  Burgenland  bzw.  der für

das vorangegangene  Jahr  festgestellte  Wasserverbrauch  aus eigenen  Hausbruru'ien  maßgebend.



b) Für  Betriebe  und  Haushalte,  die  Nutzwasser  aus einem  eigenen  Hausbrunnen  beziehen  oder  deren

Wasserverbrauch  aus dem Ortsnetz  nicht  ermittelbar  ist, ist der Wasserverbrauch  durch  geeignete

Messeinrichfüngen,  mangels  solcher  durch  Schätzung  festzustellen.

c) Für  Betriebe  und  Haushalte  die ihren  gesamten  Wasserbedarf  aus Hausbrunnen  beziehen  und  die

über  keine  geeigneten  Messeinriclitungen  verfügen,  wird  die Kana1benützungsgebühr  nach dem

Wasserverbrauch  pauschal  mit  138 % der Gebühr  nacl'i  der  Berechmuügsfläche  festgesetzt.

(3) Die  gesetzliche  Umsatzsteuer  ist gesondert  hinzuzurechnen.

§3

Gebührenschuldner

(1) Zur Entrichtung  der Kana1benützungsgebühr  ist der Eigenfümer  der Anschhissgnindfläche

verpflichtet.  Miteigenfümer  schulden  die Kana1benützungsgebühr  zur ungeteilten  Hand.  Dies  gilt

nicht, wenn  die Eigenfümer  Wohnungseigenfümer  sind. In diesen  Fällen  kann  aber, sofern  ein

gemeinsamer  Verwalter  bestellt  ist,  die  Zustellung  des Abgabenbescheides  an diesen  erfolgen.

(2) Ist die Anschlussgnindfläche  veri'nietet,  verpachtet  oder  sonst  zum  Gebrauch  überlassen,  ist die

Kanalbenützungsgebühr  dem  Inhaber  (Mieter,  Pächter,  Fruchtgenießer)  vorzuschreiben.  Der

Eigenfümer  haftet  persönlich  fiir  die  Abgabenschuld.

§4

Gebührenanspruch

Der Gebührenanspruch  entsteht  mit  Beginn  des Monats,  in dem erstmalig  die Benützung  der

Kanalisationsanlage  möglich  ist.

§5

Fälligkeit

Die  Kana1benützungsgebühren  werden  am 15. Feber,  15. Mai,  15. August  und  15. November  zu  je

einem  Viertel  ihres  Jahresbetrages  fällig.

§6

Inkrafttreten

(1) Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  auf  den Ablauf  der  Kundmachungsföst  folgenden  Tag  in Kraft.

(2) Die  bisherige  Verordnung  des Gemeinderates  vom  10. Dezember  2024  über  die  Einhebung  einer

Kana1benützungsgebühr  tritt  gleichzeitig  außer  Kraft.
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Angeschlagenam:  17.12.2025

Abgenommen  am:


